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Vorwort 

Für die Windenergie an Land erfolgte mit dem EEG 2017 neben der Einführung von Aus-
schreibungen auch die Anpassung des Referenzertragsverfahrens (REV). Mit der Umstellung 
vom zweistufigen zum einstufigen REV wird auch der Begriff des Standortertrags neu defi-
niert. Die FGW hat Vorgaben zur Ermittlung des Standortertrags von Windenergieanlagen 
(WEA) im Sinne dieser neuen Definitionen erarbeitet. Diese Vorgaben beziehen sich zum ei-
nen auf die Ermittlung des Standortertrags vor Inbetriebnahme und zum anderen auf die zur 
Überprüfung der Standortgüte notwendige Ermittlung des Standortertrags nach Inbetrieb-
nahme und sollen bei allen WEA Anwendung finden, die über das neue, einstufige REV ver-
gütet werden. Diese Richtlinie beschreibt das Verfahren zur Überprüfung der Standortgüte 
nach Inbetriebnahme. Diese Überprüfung muss laut EEG 2017, EEG 2021 und EEG 2023 nach 
fünf, zehn und fünfzehn Jahren durchgeführt werden. 

Das von der FGW ausgearbeitete Verfahren orientiert sich dabei an den Vorgaben des 
EEG 2017, EEG 2021 und EEG 2023 und soll diese in einer Richtlinie umsetzen. Grundlage 
für diese Richtlinie sind die Vorgaben in Anlage 2 des EEG 2017, EEG 2021 und EEG 2023. 

Die Ausarbeitung der Revision 3 dieser Richtlinie erfolgte durch den Fachausschuss Betriebs-
daten und Standortertrag. Änderungen und Konkretisierungen gegenüber der Revision 2 be-
treffen die Datenvorhaltung und Pflichten des Betreibers nach Kapitel 2, den Umfang der Va-
lidierung von Zuordnungslisten nach Kapitel 3.4, die Statusmeldungszuordnung nach Kapi-
tel 4.2, die Übertragung der EEG-Kategorien in die 10min Daten nach Kapitel 4.4, die Plausi-
bilitätsprüfung nach Kapitel 4.5, die Bestimmung der fiktiven Energiemengen aus Einspeise-
management und Direktvermarktung sowie die Ermittlung des Standortertrages nach Kapitel 
6 und das Format der Berichte nach Kapitel 8. 

Die Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme muss ab dem 01.07.2024 über die 
Revision 3 erfolgen. 
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Verwendete Abkürzungen 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EinsMan Einspeisemanagement 

FGW e. V. FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale 
Energien  

IEC International Electrotechnical Commission 

NH Nabenhöhe 

NTF Nacelle Transfer Function (Übertragungsfunktion der Gondelwindge-
schwindigkeit) 

REV Referenzertragsverfahren 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

SG Standortgüte (Gütefaktor laut EEG) 

TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

TR Technische Richtlinie 

WEA Windenergieanlage 
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Symbole und Einheiten 

Symbol Bedeutung Einheit 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊  
Durch Nicht-Verfügbarkeit verursachter energetischer Ausfall 
der i-ten WEA im Windpark kWh 

𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 

Durch Einspeisemanagement nicht erzeugte Energiemengen 
laut Abrechnungen des Netzbetreibers für den gesamten, 
über eine gemeinsame Messeinrichtung abgerechneten, 
Windpark 

kWh 

𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊  
Durch Einspeisemanagement nicht erzeugte Energiemengen 
der i-ten WEA im Windpark kWh 

𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 

Durch optimierte Vermarktung nicht erzeugte Energiemen-
gen laut Abrechnungen des Direktvermarkters für den gesam-
ten, über eine gemeinsame Messeinrichtung abgerechneten, 
Windpark 

kWh 

𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊  
Durch optimierte Vermarktung nicht erzeugte Energiemen-
gen der i-ten WEA im Windpark kWh 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊  
Produzierter Energieertrag laut zeitintegrierter Leistungs-
werte der 10-Minuten-Daten für die i-te WEA im Windpark kWh 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃_𝐴𝐴𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊  
Skalierter Energieertrag laut zeitintegrierter Leistungswerte 
der 10-Minuten-Daten für die i-te WEA im Windpark kWh 

𝐸𝐸𝑍𝑍äℎ𝑠𝑠𝑙𝑙𝑃𝑃,𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃  
Produzierter Energieertrag laut Abrechnungen des Netzbe-
treibers für den gesamten Windpark, welcher über eine ge-
meinsame Messeinrichtung abgerechnet wird 

kWh 

𝑃𝑃 Leistung der WEA kW 

𝑃𝑃10𝑚𝑚𝑊𝑊𝐸𝐸,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊   
Leistungswerte der i-ten WEA der 10-Minuten-Daten 
(SCADA Daten)  

𝑃𝑃10min_𝐴𝐴𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊 
Leistungswerte der i-ten WEA der 10-Minuten-Daten 
(SCADA Daten) skaliert mit 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃   

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸  Nennleistung der WEA kW 

𝑅𝑅 Veröffentlichter Referenzertrag (mit den Referenzstandortbe-
dingungen nach EEG) ermittelt gemäß TR 5 für den betrach-
teten WEA-Typ und Nabenhöhe  

kWh 

𝑆𝑆𝐸𝐸𝑦𝑦,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊  
Standortertrag der i-ten WEA im Windpark nach y Betriebs-
jahren kWh 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 Skalierungsfaktor  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦,𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑊𝑊 
Standortgüte der i-ten WEA im Windpark nach y Betriebsjah-
ren % 

𝑡𝑡𝐾𝐾𝐸𝐸𝐾𝐾 𝑃𝑃 Gesamte Zeitdauer innerhalb des Auswertezeitraums in dem 
die EEG-Kategorie k (0, 1, 2, 3 oder 4) anliegt h 

𝑣𝑣 Windgeschwindigkeit m/s 

𝑦𝑦 
Letztes Betriebsjahr auf welches sich der Auswertezeitraum 
bezieht. Bestimmung der Standortgüte nach y Jahren. (y = 5 
Jahre; y = 10 Jahre; y = 15 Jahre) 
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Begriffe und Definitionen 

10-Minuten-Daten: In der folgenden Richtlinie wird für den Mittelungszeitraum der Begriff 
"10-Minuten-Daten" genutzt. Dies soll keine Festlegung des Mittelungszeitraums sein. Grund-
sätzlich kann das Mittelungsintervall des SCADA-Systems übertragen werden, wenn es sich 
im Bereich von fünf bis fünfzehn Minuten befindet. Bei diesen 10-Minuten-Daten handelt es 
sich im Unterschied zu dem Event/Status Log um eine Zeitreihe mit kontinuierlichen Zeit-
stempeln. 

Anwendung der Statusmeldungszuordnungen: Anwendung der relevanten Statusmel-
dungszuordnung, um die vorliegenden Statusmeldungen zu den Kategorien gemäß Kapitel 3 
zuzuordnen. 

Auswertezeitraum: Der Auswertezeitraum beträgt 60 Monate. Der erste Auswertezeitraum 
(y = 5) startet ab Inbetriebnahme der WEA. Der zweite Auswertezeitraum (y = 10) startet mit 
Ende des ersten Auswertezeitraums und der dritte Auswertezeitraum (y = 15) startet mit Ende 
des zweiten Auswertezeitraums. 

Berechtigte Person: Eine Person, die durch den FGW Beirat „EEG-Kategorisierung“ für die 
Ausstellung von Konformitätsbescheinigungen zugelassen ist. 

Betriebszustandsinformation: Über die Statusmeldung hinausgehende Information in 
den 10-Minuten-Daten, die unter den in Kapitel 4.4 beschriebenen Bedingungen die Statusin-
formationen ergänzen oder ersetzen kann. 

EEG: Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich diese Richtlinie auf das EEG 2017 [1] und 
die Novellen EEG 2021 [2] bzw. EEG 2023 [3]. 

Einspeisemanagement: Unter Einspeisemanagement fallen in dieser Richtlinie sowohl Zu-
stände 

 welche zu Betriebseinschränkungen führen, die aus Regelungen der Wirkleistungsab-
gabe durch den Netzbetreiber z.B. gemäß § 14 EEG 2017 [1] Einspeisemanagement re-
sultieren. Dies gilt insbesondere für Betriebszustände, deren Ausfälle bspw. durch § 15 
EEG 2017 [1] Härtefallregelung oder anderweitig kompensiert werden (bis September 
2021). 

als auch Zustände 

 welche zu Betriebseinschränkungen führen, die aus Regelungen der Wirkleistungsab-
gabe durch den Netzbetreiber z.B. gemäß nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes oder nach § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 13a Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht erzeugt wurden [2], [3] (sogenanntes Redispatch 2.0 seit Oktober 2021). 

Energiezähler: Wert der anlageninternen Erfassung der Energielieferung (z.B. Zählerein-
richtung oder softwareseitige Berechnung basierend auf Strom, Spannung, Zeit) 

Event/Status Log: Automatisch geführtes Protokoll aller Ereignisse des Systems, aus dem 
Start- und Endzeitpunkt jedes Ereignisses hervorgeht. 

Fiktive Strommengen: Der Begriff „fiktive Strommengen“ ist definiert im EEG Anlage 2 
Nr. 7.2 [1] und beschreibt die entgangenen Energiemengen, die der Anlagenbetreiber einspei-
sen hätte können. In der folgenden Richtlinie wird der Begriff Energiemengen bevorzugt. 

Inbetriebnahme: Definition entsprechend § 3 Nr. 30 EEG 2017 [1]: „[…] die erstmalige In-
betriebsetzung der Anlage […] nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der An-
lage; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dau-
erhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechsel-
strom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger 
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technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer 
Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme“ 

Kennliniensatz: Jeweils zusammen gehörende Tag- und Nachtkennlinie einer WEA (Tag 
von 06:00 bis 22:00 Uhr entsprechend TA Lärm [4])  

Konformitätsbescheinigung: Bei FGW veröffentlichte Zuordnungsliste, für die über eine 
Zuordnungsvalidierung eine fehlerfreie Zuordnung der EEG-Kategorien (Kapitel 3) zu den Be-
triebszuständen nachgewiesen wurde. 

Nicht validierte Statusmeldungen: Statusmeldungen, deren Zuordnung zu den Katego-
rien aus Kapitel 3 keiner Zuordnungsvalidierung unterzogen wurden. 

Prüflabor: Eine Institution, die nach der DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert ist für die Be-
stimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme gemäß der FGW TR 10. 

Soll-Leistungswert: Potenzielle Leistung, die die WEA aufgrund der vorherrschenden 
Windverhältnisse und ihres derzeitigen Leistungsverhaltens erbracht hätte. 

Statusmeldung: Eintrag im Event/Status Log 

Statusmeldungszuordnungen: Eine Zuordnung bzw. Kategorisierung von Statusmeldun-
gen in die Kategorien gemäß Kapitel 3. 

Validierte Zuordnungsliste: Zuordnungsliste der Statusmeldungen in die Kategorien 
nach Kapitel 3 inklusive Ausnahmen nach Kapitel 4.4, über die eine Konformitätsbescheini-
gung vorliegt. 

Zuordnungsvalidierung: Gemäß Kapitel 3.4 erfolgreich durchgeführte Überprüfung der 
Kategorisierung und Zuordnung der Statusmeldungen und die Erstellung einer Konformitäts-
bescheinigung. 

 


